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Baubeschreibung 

1 Allgemeine Beschreibung der Leistung 

1.1 Auszuführende Leistungen 

Der AZV Döbeln-Jahnatal beabsichtigt entsprechend Generalentwässerungsplan die vorhandene Mischwasser-

leitung in der Sörmitzer Straße zwischen der Schiffsbrücke und der neuen Brücke, 2. Muldequerung, auszu-

wechseln und in der Dimensionierung zu vergrößern. Der oberhalb liegende Abschnitt in der Karl-Liebknecht-

Straße und der unterhalb weiter führende Abschnitt in der Sörmitzer Straße wurden bereits vor wenigen Jahren 

erneuert. Im Bauabschnitt sind einige Abwasseranschlüsse des Klinikums und die Straßenabläufe wieder auf-

zubinden.  

Im Zusammenhang mit dieser Bauleistung sollen in der Sörmitzer Straße auch die Trinkwasserleitung erneuert 

und die bestehende Elektro-Freileitung als Erdkabel im Gehweg verlegt werden. Die Stadt Döbeln beteiligt sich 

mit der Erneuerung der restlichen Straßenfläche und mit einer Anpassung der Bordlinie zur Verbreiterung des 

Gehweges. Außerdem werden noch die Straßenlampen am Gehweg umgesetzt.  

In der Gesamtmaßnahme sind im Auftrag der D-OWW GmbH und der Stadtwerke Döbeln Düker unter der 

Freiberger Mulde und Leitungen in der Thielestraße zu verlegen.  

Im Zuge des ausgeschriebenen Vorhabens sind durch den AN folgende Gewerke nach VOB/C auszuführen: 

▪ ATV DIN 18300 Erdarbeiten (Baugrubenaushub und -verfüllung) 

▪ ATV DIN 18303 Verbauarbeiten 

▪ ATV DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten 

▪ ATV DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten 

▪ ATV DIN 18315 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel 

▪ ATV DIN 18317 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten aus Asphalt 

▪ ATV DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und Plättenbeläge ungebunden 

▪ ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten 

▪ ATV DIN 18329 Verkehrssicherungsarbeiten 

▪ ATV DIN 18459 Abbruch- und Rückbauarbeiten 

Im Weiteren wird auf die entsprechenden Ausführungspläne verwiesen. 

Gemäß Baustellenverordnung ist bei der zu erwartenden Bauzeit und Anzahl auf der Baustelle Beschäftigter 

(> 500 Personentage) und der Tatsache, dass mehrere Arbeitgeber im Sinne der Baustellenverordnung auftre-

ten, vom Erfordernis einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auszugehen. Die Aufgaben des 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators werden dem AN für die in den Verdingungsunterlagen be-

schriebenen Leistungen übertragen. Folgende Leistungen sind zu erbringen: 

▪ Erstellung Vorankündigung 

▪ Erstellung und Anpassung SiGe-Plan 
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▪ Erstellung und Anpassung Unterlage nach § 3, Abs. 2 BaustellV 

▪ Bestellung SiGe-Koordinator während der Bauausführung 

 

Leistungsumfang: 

Hauptleitung:  142 m GfK-Rohr DN 1000 

 3 Schächte DN 1500 

 

Hausanschlüsse: 5 Stück DN 150-250 

 

Erdarbeiten 

Die Leitungsgräben sind gemäß DIN 18 300 und EN 1610 auszuführen. Baugruben ab 1,25 m Tiefe sind zu 

verbauen. Für den Verbau ist vom Bauunternehmen eine kostengünstige Variante zu wählen. 

Sämtliche Verfüllmaterialien sind lagenweise einzubauen und zu verdichten. In der Leitungszone darf nur von 

Hand oder mit leichten Verdichtungsgeräten verdichtet werden. Schwere Verdichtungsgeräte dürfen erst bei 

einer Überdeckungshöhe  von mindestens 1,00 m (gemessen nach der Verdichtung) eingesetzt werden. 

Die Ausführung von Entwässerungsanlagen erfolgt unter Berücksichtigung von  

• DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und Kanälen 

• DWA  A 139 Richtlinie für die Herstellung von Entwässerungskanälen und Leitungen 

Die Kanalleitungen sind auf ein mindestens 10 cm starkes Kies-Sand-Gemisch (steinfrei) zu betten und bis zu 

15 cm über den Rohrscheitel (10 cm über Rohrverbindung) mit dem gleichem Material zu überschütten.  

Sollte auf dem Gründungsplanum der Rohrleitung keine ausreichende Tragfähigkeit vorhanden sein, so sind in 

Abstimmung mit der Bauüberwachung stabilisierende Maßnahmen entsprechend Baugrundgutachten, wie Bo-

denaustausch auszuführen.  

Alle Leitungen werden im Auftrag des AG mit Kamera befahren und auf Wasserdichtheit nach EN 1610 geprüft. 

Die ausführende Firma hat dazu Hilfestellung zu geben.  

Für die Realisierung wird der Nachweis der Eignung nach RAL-Güteschutz Kanalbau mindestens Gruppe AK 2 

(Herstellung, Instandsetzung und Erneuerung von Entwässerungskanälen und -leitungen aller Werkstoffe in 

Nennweiten kleiner gleich DN 1200 in offener Bauweise mit den dazugehörigen Bauwerken bis zu einer Tie-

fenlage von 5 m) gefordert. 

Mit der Verfüllung des Rohrgrabens ist eine Tragfähigkeit von 45 MN/m² auf dem Straßenplanum zu gewähr-

leisten.  

Leitungssystem 

Die neue Mischwasserleitungen ist etwa auf der alten Mischwassertrasse neu zu verlegen. Am End-Schacht 

DJKM5425 ist bereits ein Anschluß für ein Rohr GfK DN 1000 vorhanden. Der Schacht DJKM1475 ist als DN 

1.500-er Schacht mit den Anschlüssen für GFK 1000, GGG 500 und PP 400 neu zu bauen. 

Die vorhandenen Hausanschlüsse sind bis auf die Grundstücke zu erneuern und wieder aufzubinden. Ebenso 

sind die im Baufeld vorhandenen Straßenablaufleitungen wieder anzuschließen. 
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Rohrleitungen 

Für die Nennweite DN 1000 mm sind gewickelte GFK-Rohre mit Muffendichtungen zu verwenden. Für die 

kleineren Nennweiten der Anschlußleitungen DN 160 ist PP-Material nach DIN 8077 vorgesehen.  

Schächte 

Es sind Schächte nach DIN 4034 Teil 1 zu verwenden. Entsprechend der Rohrdimensionen werden Schächte 

mit Durchmessern von 1500 mm benötigt. Die Gerinne sind mit GFK, z.B. System predl auszukleiden. Für die 

Schächte DJKM5290 und 5291 können prinzipiell auch GfK-Tangentialschächte verwendet werden.  

Auf die Steigeisen, -Bügel verzichtet der Auftraggeber. Es sind Schächte ohne Steigeisen, -Bügel zu liefern. 

Es sind im Straßenbereich einwalzbare Deckel D400, z.B. Multitop System Bituplan zu verwenden. 

Hausanschlüsse 

Im Baubereich befindet sich der Schmutzwasseranschluß DN 200 vom Klinikum, der direkt auf die Rohrleitung 

aufgebunden ist. Dieser ist wieder an die neue Leitung mit einem Anschlußstück im Kämpferbereich anzu-

schließen. Weitere Abwasseranschlüsse sind an die Schächte KM5291 und KM 5290 angeschlossen, diese sind 

wieder anzuschließen. Die Anschlußleitungen sind bis an die Grundstücksgrenze auszuwechseln.  

Die vorhandenen Straßenabläufe sind wieder anzuschließen. Bei Feststellung von defekten Anschlußleitungen 

sind diese in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger Stadt Döbeln auszuwechseln.  

Oberflächenwiederherstellung 

Die aufgebrochenen Fahrbahn- und Gehwegoberflächen sind vom Versorgungsträger regelgerecht wieder wie 

vor herzustellen. 

Der ausgehobene Erdstoff aus den Rohrgräben ist grundsätzlich gegen verdichtungsfähiges Material auszu-

tauschen. Die Grabenverfüllung ist lagenweise zu verdichten. Auf dem Straßenplanum (70 cm unter neuer Stra-

ßen-OK) ist eine Tragfähigkeit von mindestens 45 MN/m² nachzuweisen.  

Die Fahrbahn wird im südlichen Ast der Sörmitzer Straße als örtliche Sammelstraße mit Busverkehr nach RStO 

12 in die Belastungsklasse 1,8 eingeordnet. Dafür ist folgender Aufbau nach Tafel 1 erforderlich: 

 4  cm  Asphaltbetondeckschicht AC 11 D N, 50/70 

 16 cm Asphaltbetontragschicht AC 32 T N, 50/70 

 55 cm Frostschutzschicht 0/45, gebr. Material, Ev2 ≥ 120 MN/m² 

 75 cm Dicke frostsicherer Oberbau 

Fugen im Asphalt sind nach Asphalteinbau aufzuschneiden, bituminös heiß zu vergießen und mit bituminierten 

Sand abzustreuen. Ebenso sind die Einbauten mit einer Bitumenfuge zu versehen. Hier wird die die Fahrbahn 

auf der gesamten Fahrbahnbreite erneuert.  

 

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten 

Der AN kann davon ausgehen, dass folgende Vorarbeiten bereits ausgeführt sind: 

▪ Fertigstellung der Hochwasserschutzwand mit Bordlinie an der Fahrbahnseite im Auftrag der LTV Sach-

sen 

▪ Erneuerung der Straßenabläufe auf der Fahrbahnseite zur HWS-Wand 
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1.3 Ausgeführte Leistungen 

Der AN kann davon ausgehen, dass folgende Leistungen bereits ausgeführt sind: 

▪ Verkehrssicherung zur Vollsperrung der Sörmitzer Straße mit geänderter Einbahnstraßenregelung Karl-

Liebknecht-Straße und LSA Am Mühlgraben  

▪ Asphalt-Überbauung des Gehweges vor Sörmitzer Straße 8 und Klinikumzufahrt 

Die Leistungen zur Verkehrssicherung werden übernommen und sind nahtlos weiter zu führen. Die Asphalt-

überbauung des Gehweges ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. wenn sie technologisch nicht mehr benötigt 

wird, rückzubauen.  

 

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten 

Der AN hat bei der Ausführung seiner Leistungen mit folgenden gleichzeitig laufenden Bauarbeiten durch 

andere AN zu rechnen: 

▪ Kabelverlegung im Auftrag der Stadtwerke nach Herstellung der Kabelgräben 

▪ Kabeleinziehung in den Düker  

▪ Einbau von Kabelverteilerschränken 

▪ Einbau und Installation von Lichtmasten im Auftrag der Stadt Döbeln 

▪ Hochwasserschutzmaßnahmen auf der linken Seite der Freiberger Mulde mit Nutzung der Zufahrt über 

die Thielestraße, einschl. Baustraße im Muldevorland im Bereich der Trinkwasser- und Strom-Trassen 

(hier erfolgen gesonderte Abstimmungen über Baufenster) 

 

1.5 Mindestanforderungen für Nebenangebote 

Soweit in den Vergabeunterlagen die Vorlage von Nebenangeboten nicht ausgeschlossen wurde, haben Ne-

benangebote neben den in den Formblättern der Vergabeunterlagen genannten Anforderungen den nachfol-

gend zusätzlich beschriebenen Mindestanforderungen zu genügen, um eine Beurteilung in technischer und 

wirtschaftlicher Hinsicht zu ermöglichen. Diesbezüglich müssen die Nebenangebote in jeglicher Hinsicht voll-

ständig, klar und zweifelsfrei sein und auch eine Beschreibung evtl. Auswirkungen und Konsequenzen enthal-

ten. Defizite werden durch den AG nicht durch eigene Nachforschungen ausgeglichen. 

Davon unabhängig garantiert der Bieter bei allen Nebenangeboten deren technische Durchführbarkeit. 

Die in der Baubeschreibung formulierten Bedingungen für die bauamtlich bestätigte Ausführung gelten sinn-

gemäß auch für Nebenangebote. Änderungen dieser Bedingungen sind für die Ausführung nur dann maßge-

bend, wenn sie im Nebenangebot als Abweichung deutlich hervorgehoben und im Zuschlagschreiben aus-

drücklich anerkannt sind. 

Weitergehende Anforderungen an Nebenangebote wegen anderer Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 

Die projektspezifischen Anforderungen an Nebenangebote sind nachfolgend definiert. 
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Angaben zu Entwurfsvorgaben 

Leitungstrasse 

Folgende Grundlagen sind einzuhalten: 

▪ Trassierung in Lage und Höhe 

▪ Gewährleistung der geplanten Bauklasse für Straßenwiederherstellung 

 

Anforderungen zur Ausführung 

Die Gleichwertigkeit von Nebenangeboten ist bei folgenden Änderungen nicht gegeben: 

▪ Fristen 

▪ verlängerte Ausführungs- und Verkehrsbeschränkungsfristen (evtl. eintretende Verzögerungen 

infolge erforderlicher Prüfzeiten (Prüfstatiker u. a.) ist durch den AN einzukalkulieren) 

▪ Entfall von verbindlichen Einzelfristen 

▪ Verkürzung der Zuschlagsfrist 

▪ Verkehrsführung 

▪ geänderte Verkehrsführung 

 

Angaben über vorzulegende Unterlagen 

Folgende Unterlagen sind mit Angebotsabgabe erforderlich: 

▪ Erläuterungsbericht mit allen Änderungen gegenüber der Baubeschreibung 

▪ bauaufsichtliche Zulassung bei vorgesehenem Einsatz anderer Materialien und Herstellungsverfahren 

(andernfalls wird Nichtzulassung unterstellt) 

▪ Nachweis über die Abstimmung von Änderungen mit den an der Planung Beteiligten (z. B. Medienträ-

ger, Sachverständige, Prüfer oder andere Dritte) 

▪ Stellungnahme eines Bodengutachters hinsichtlich Ausführbarkeit und Gleichwertigkeit (bei Änderun-

gen an der Gründung, sofern die Änderung nicht eindeutig aus dem vorliegenden Geotechnischen Be-

richt abzuleiten ist) 

▪ Mengennachweise 

▪ Eignungsnachweise (z. B. für Böden, Trag- und Deckschichten, Beton) 

▪ evtl. Nachweise der Umweltverträglichkeit 

Anfallende Kosten für o. g. Unterlagen und zusätzliche Vorleistungen trägt der Bieter/AN. Der Bieter berück-

sichtigt diese Mehrkosten bei der Kalkulation und Abgabe der Nebenangebote. Weiterführende (erst im Ver-

tragsfall) anfallende Kosten (z. B. Prüfgebühren) sind ebenfalls im Nebenangebot einzukalkulieren. 

Im Nebenangebot nicht dargestellte Bauteile werden nach der vom AG bestätigten Planung ausgeführt. 
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Sonstige Mindestanforderungen 

Mengen und Preise 

Nebenangebote müssen ausführliche Angaben über die vorgesehene Art der Ausführung sowie die dafür ge-

forderten Preise (inkl. Ausweisung der Gesamtsummen) enthalten. Alle technisch und preislich bedeutsamen 

Abmessungen und Baustoffmengen müssen festgelegt sein. Dies beinhaltet auch das Ausweisen von Men-

genänderungen gegenüber dem bauamtlichen LV. 

 

Nachlässe 

Soweit beabsichtigt ist, im Rahmen eines wirtschaftlichen Nebenangebotes einen Nachlass anzubieten, ist die-

ser in einem vom-Hundert-Satz zum Ausdruck zu bringen, der sich auf den Wert der Gesamtleistung inklusive 

der Umsatzsteuer bezieht. Nachlässe in Gestalt von Euro ausgedrückten Wertbeträgen werden nicht gewertet, 

ebenso wenig Nachlässe auf einzelne – auch zusammengefasste – Leistungspositionen. 

 

Pauschalierungen 

Eine Pauschalierung ist weder für die Gesamtleistung noch für Teilleistungen zulässig. 
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2 Angaben zur Baustelle 

2.1 Lage der Baustelle 

Die Baumaßnahme befindet sich unmittelbar südöstlich der Döbelner Innenstadt an der Freiberger Mulde auf 

der rechten Seite. Der Baubereich erstreckt sich von der Schiffsbrücke bis zur Zufahrt zum Klinikum.  

 (vgl. auch Übersichtskarte). 

 

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege 

Die Sörmitzer Straße ist eine kommunale Straße zwischen der Wappenhenschstraße / Dresdner Platz im Norden 

und der Karl-Liebknecht-Straße / Am Mühlgraben im Süden.  

 

2.3 Zugänge, Zufahrten 

Die Baustelle ist über die B 175 Dresdner Straße – Wappenhenschstraße aus nördlicher Richtung erreichbar. 

Aus südlicher Richtung ist keine Zufahrt vorgesehen, hier liegt derzeit eine Vollsperrung drauf, die für die Bau-

maßnahme bestehen bleiben soll.  

Im Baubereich befindet sich die Zufahrt zum Klinikum mit Notaufnahme, die immer 24/7 gewährleistet werden 

muss. Der Besucherparkplatz des Klinikums liegt außerhalb der Baumaßnahme.  

 

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen 

Der AG stellt keine Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache 

des AN und mit den jeweiligen Rechtsträgern eigenverantwortlich abzustimmen. Anfallende Kosten (inkl. Ver-

brauch) sind im Angebot zu berücksichtigen. Dies gilt auch für den Einsatz stromerzeugender Aggregate. 

Abwässer aus sanitären Einrichtungen sind grundsätzlich – ggf. unter Verwendung von Tankwagen – einer 

Kläranlage zuzuführen. Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Fäkalien (ehem. WC-Einrichtun-

gen), Schmutzwasser usw. aus der Baustelleneinrichtung (auch Baubaracken, Kantinen usw.) werden nicht ge-

sondert vergütet und sind im Angebot zu berücksichtigen. 

Das auf den Baustelleneinrichtungsflächen anfallende Oberflächen- und Betriebswasser ist zu fassen und dem 

nächstgelegenen Vorfluter zuzuleiten. Dabei ist darauf zu achten, dass den örtlichen Vorflutern kein ver-

schmutztes Wasser zufließen bzw. versickern darf. Andernfalls ist es zu fassen und von der Baustelle zu entfer-

nen. Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Gewässerschutz wird in diesem 

Zusammenhang hingewiesen. Hierfür anfallende Kosten sind in das Angebot einzukalkulieren und werden nicht 

gesondert vergütet. 
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2.5 Lager- und Arbeitsplätze 

Die innerhalb der Baugrenze liegenden Flächen können vom AN als Lager-, Arbeits- und BE-Fläche genutzt 

werden, soweit die Zufahrt zum Klinikum und zum Sauerstofftank, sowie der Durchgang für Fußgänger gege-

ben ist. Ansonsten stellt der AG keine weiteren Flächen bereit.  

Benötigt der AN Zusatzflächen, sind diese unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bedingungen eigenver-

antwortlich zu beschaffen: 

▪ Die betroffenen Flurstückeigentümer sind rechtzeitig vor Baubeginn zu unterrichten, um entspre-

chende Vorkehrungen bzw. Maßnahmen treffen zu können. 

▪ Für die Errichtung von BE- und Bereitstellungs-/Lagerflächen sind vorrangig bereits überbaute, versie-

gelte, verdichtete und/oder ohnehin zu überbauende Flächen zu nutzen. 

▪ BE-Flächen im Kronentraufbereich von Bäumen sind nicht zulässig. 

Die für die Gewinnung zusätzlicher BE-Flächen anfallenden Kosten sind in das Angebot einzukalkulieren. 

 

2.6 Gewässer 

Vorfluter 

Unmittelbar neben der Baustelle befindet sich die Freiberger Mulde. Hier wurde unmittelbar vor dieser Bau-

maßnahme eine Hochwasserschutzwand für ein HQ50 errichtet. Ein absoluter Schutz bis HQ50 besteht hier 

noch nicht, da die Hochwasserschutzmaßnahme nördlich der neuen Brücke (2. Muldequerung) bis zum An-

schluß an die Oberbrücke erst ca. 2026 realisiert wird. Ein Rückströmen des Wassers über das Grundstück Ty-

pofol ist möglich.  

 

Wasserstände 

Der für das Planungsgebiet maßgebenden HW-Meldepegel ist der Pegel Mahlitzsch, der sich ca. 4 km flußauf-

wärts befindet. Die Wasserstände sind abrufbar unter:  

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-pegel-566055 

Ein Hochwasserschutz- und Havarieplan wird vorbereitet an den AN übergeben, dieser ist vom AN zu vervoll-

ständigen und bestätigen zu lassen.  

 

2.7 Baugrundverhältnisse 

Die Baugrundverhältnisse in diesem Bereich wurden im Zusammenhang mit der Brückenbaumaßnahme unter-

sucht. Das Baugrundgutachten wurde vom Büro GBA Ingenieurgesellschaft mbH, Potsdam erstellt. Für den 

Bereich der Rohrleitung sind die Bohrungen BK 7(1999) am Muldeufer und DKB 2(16) in der Sörmitzer Straße 

maßgebend. 

Sörmitzer Straße: Unter einer 20 cm starken Asphaltschicht stehen bis ca. 2,20 m schluffige Mittel- bis Grob-

sande an, die von Schluffboden (Auelehm) unterlagert werden. Der Auflagerbereich der Kanalrohre wird in 

etwa der Trennschicht zwischen Flußsanden und Auelehm liegen. Beide Schichten sind nicht ausreichend 
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tragfähig. Es wird empfohlen eine Baugrundverbesserung mit Bodenaustausch vorzunehmen. In dieser Boh-

rung wurde kein Grundwasser angetroffen, obwohl die Bohrsohle bereits unter dem Muldewasserspiegel lag. 

Muldeufer: In der Bohrung 7 wurden bis zu einer Tiefe von 2,0 m Auffüllungen aus tonigen, kiesigen, sandigen 

Schluff festgestellt, der organisch durchsetzt ist. Darunter stehen ebenfalls Flußsande an. Der Grundwasser-

spiegel wurde in einer Tiefe von 1,40 m unter Gelände erreicht. Es wird empfohlen eine Baugrundverbesserung 

mit Bodenaustausch im Bereich der Rohrsohle auszuführen. 

Die auszuhebenden Böden sind nicht für den Wiedereinbau als Verfüllung geeignet. 

Eine erhöhte Konzentration von kalklösender Kohlensäure führt zu einer schwach betonangreifenden Wirkung 

des Grundwassers, was mindestens einen Beton der Expositionsklasse XA1 erforderlich macht. Für unlegierte 

Baustähle wird der Ansatz eine mittleren Mulden- und Lochkorrosion sowie einer geringen Flächenkorrosion 

empfohlen.  

Der Asphalt wurde als teerfrei und unbelastet in der Verwertungsklasse A eingestuft.  

Im Tragschichtmaterial wurden erhöhte Arsenwerte im Feststoff festgestellt. Lt. Baugrundgutachten ist ein Wie-

dereinbau unter definierten Bedingungen in der Zuordnungsklasse W2 prinzipiell möglich. 

Die aufgefüllten/aufgeschütteten sandigen Böden unterhalb des Asphaltoberbaus aus der Sörmitzer Straße 

(Bohrung DKP 2(16) MP Boden 3) halten bei den untersuchten Parametern die zulässigen Grenzwerte für die 

Einbauklasse 0 ein. Bei den Mischproben aus den benachbarten Bohrungen wurden jedoch ebenfalls erhöhte 

Schwermetallwerte (Arsen, Blei) festgestellt. Da die Belastungen geogen durch den Flusslauf der Mulde aus 

dem Erzgebirge bedingt sind, muss allgemein mit einer Belastung in der Größenordnung Z 2 bis >Z 2 in diesem 

Bereich gerechnet werden.  

Im unmittelbaren Bereich am neu zubauenden Schacht KM1475 kann in der Tiefe ab ca. 2,50 m d.h. auf dem 

letzten Aushubmeter, auch Fels anstehen. Dieser Schacht DN 1000 wird mit DN 1500 ersetzt.  

Ein Auszug aus dem Baugrundgutachten liegt als Unterlage bei.   

Vermutete Bodenfunde 

Für den AN und die auf der Baustelle tätigen Nachunternehmen besteht lt. § 20 SächsDSchG eine Meldepflicht 

für Bodenfunde. Dies bedeutet, dass unerwartet freigelegte Funde (auffällige Bodenfärbungen, Gefäßscherben, 

Gräber, Knochen, Geräte aus Stein und Metallen, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art – auch 

Fundamente, Keller, Brunnen u. ä.) der Bauoberleitung sowie dem Landesamt für Archäologie unverzüglich zu 

melden sind. Der Fund und die Fundstellen sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unver-

ändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige Landesbehörde für den Denkmal-

schutz mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Funde durch 

die verantwortliche Behörde ist zu ermöglichen. Bauverzögerungen sind dabei nicht auszuschließen. 

Im Bereich des vorhandenen Rohrgrabens ist das Auffinden von Bodenfunden eher unwahrscheinlich, da dieser 

Boden bereits gestört ist.  

 

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 

Die Beschaffung von Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen ist Sache des AN. Alle hierfür erforderlichen 

Genehmigungen und sonstige Bescheinigungen hat der AN zu beschaffen und dem AG zur Einsicht vorzulegen. 

Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 
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2.9 Schutzbereiche und -objekte 

Im Baubereich sind keine Schutzbereiche und -objekte vorhanden. Der Baubereich befindet sich allerdings im 

ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet der Freiberger Mulde. Mit dem Bau der Hochwasserschutzmauer 

entlang des Baubereiches ist die Fläche noch nicht sicher bis HQ50 geschützt. Die Hochwasserschutzmaßnah-

men sind in diesem Muldeabschnitt noch nicht abgeschlossen.  

 

2.10 Anlagen im Baubereich 

Die folgenden Anlagen sind dem AG im unmittelbaren Baufeld bekannt und informativ in den Planunterlagen 

dargestellt. Eine Befreiung des AN über die Einholung der Aufgrabungsgenehmigungen (Schachtscheine) leitet 

sich daraus nicht ab. 

Tab. 1: Anlagen im Baubereich 

Eigentümer | Medienträger 

Medien (Leitungen, Kabel etc.) 

AZV Döbeln-Jahnatal | Abwasserleitungen 

Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschafts GmbH | Trinkwasserleitungen 

Stadtwerke Döbeln GmbH | Strom- und Gasleitungen, Steuerkabel 

Große Kreisstadt Döbeln | Straßenbeleuchtung 

Deutsche Telekom | Datenkabel 

 

Ferner sind in einer gemeinsamen Beratung mit den Medienträgern vor Baubeginn bei Bedarf eventuelle 

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen abzustimmen sowie die Lage von Leitungen und Kabeln zu klären. Beste-

hen Zweifel über die genaue Lage von Leitungen, so sind diese durch Suchschachtungen zu ermitteln. 

 

2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich 

Die Baustrecke ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Abzusichern sind: 

▪ Fußgängerverkehr entlang der Sörmitzer Straße auf der gesamten Baustrecke 

▪ Ständige Zufahrt zum Klinikum für Rettungswagen, Personal, Lieferfahrzeuge 

▪ Zufahrt und Aufstellfläche für Sauerstofftank neben Klinikum-Zufahrt in Abstimmung 
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3 Angaben zur Ausführung 

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung 

Die Bauarbeiten sind unter teilweiser Vollsperrung durchzuführen. Die vorhandene Sperrung infolge der Bau-

maßnahme Hochwasserschutz ist fortzuführen. Dazu gehört die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung Karl-

Liebknecht-Straße, eine Ampelanlage an der Mühlenstraße in Sörmitz, die Durchleitung des Fußgängerverkehrs 

auf dem Gehweg Sörmitzer Straße und die Asphaltüberbauung des Gehweges an der Sörmitzer Straße 18. Die 

Umleitung nach Sörmitz ist über die B 175 Dresdner Straße – Zschackwitzer Straße ausgewiesen.  

Im Baubereich sind abzusichern: 

▪ Fußgängerverkehr entlang der Sörmitzer Straße auf der gesamten Baustrecke 

▪ Ständige Zufahrt zum Klinikum für Rettungswagen, Personal, Lieferfahrzeuge 

▪ Zufahrt und Aufstellfläche für Sauerstofftank neben Klinikum-Zufahrt in Abstimmung 

Die Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle obliegt dem AN. Die Baustelle und die Zufahrten sind so 

einzurichten, dass ein unbefugter Zutritt ausgeschlossen ist und die Verkehrssicherheit im Baustellenbereich 

zu jeder Zeit gewährleistet ist. 

Die gemäß StVO, RSA und VAO einzusetzenden Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Ver-

kehrs auf und außerhalb der Baustelle sind regelmäßig durch den AN zu überprüfen. Zerstörte oder ver-

brauchte Teile dieser Einrichtungen, die für eine ständige Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig 

sind, sind zu ersetzen. Durch übliche technische Vorkehrungen sind Fremdeingriffe und Diebstähle zu vermei-

den. 

Die Baustraßen und Baustellenzufahrten im gesamten Baugebiet sind ständig vor- und zu unterhalten. Ver-

kehrsgefährdende Verschmutzungen, die durch den Baustellenverkehr entstehen, sind vom AN laufend zu be-

seitigen. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind alle Straßen und Wege außerhalb des Baufeldes unter Be-

rücksichtigung der vor Baubeginn durchgeführten Beweissicherung wieder in den vorgefundenen Zustand zu 

versetzen. 

Nach Abschluß der Baumaßnahme ist die Überbauung des Gehweges wieder rückzubauen und der ursprüng-

liche Zustand wieder herzustellen.  

 

3.2 Bauablauf 

Für die Gewährleistung der o.g. Zufahrten/Durchgänge sind Bauabschnitte zu bilden. Folgender Ablauf wird 

für die Gesamtmaßnahme vorgeschlagen:  

▪ Baustelleneinrichtung inkl. Absperrung und Verkehrssicherung 

▪ Verlegung der Mischwasserleitung und der Trinkwasserleitung in der Sörmitzer Straße mit Umbindung 

der Haus-Anschlüsse (Trinkwasser Klinikum) und Straßenabläufe und Herausziehen der Anschlußleitun-

gen aus dem Fahrbahnbereich mit Herstellung KP 1 ohne Anschluß DN 150 

▪ Umverlegen Fußgängerverkehr im Bereich Schiffsbrücke 

▪ Herstellen der neuen Bordlinie im Bereich Schiffsbrücke 
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▪ Herstellung Fahrbahn Sörmitzer Straße 

▪ Bohren der beiden Düker durch die Freiberger Mulde mit Einziehen der Rohre für Trinkwasser und Nie-

derspannung 

▪ Kabelverlegung Sörmitzer Straße mit abschnittsweiser Öffnung Zufahrt Klinikum, ggf. Nutzung hintere 

Zufahrt Klinikum, Rückbau Tragmasten Sörmitzer Straße 

▪ Trinkwasserverlegung Thielestraße 

▪ Kabelverlegung Thielestraße 

▪ Umbindung Düker Trinkwasser 

▪ Umbindung Kabeldüker 

▪ Rückbau Freileitungs-Masten Muldeüberspannung 

▪ Wiederherrichtung bauzeitlich genutzter Flächen (einschließlich Zufahrten) 

▪ Rückbau der Baustelleneinrichtung inkl. Absperrung und Verkehrssicherung. 

Die Gestaltung des Bauablaufes ist dem AN unter Berücksichtigung folgender Sachverhalte grundsätzlich frei-

gestellt: 

▪ der Ausführungsfristen nach den Besonderen Vertragsbedingungen  

▪ der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen 

▪ den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

▪ Die Gewährleistung der o.g. Zufahrten und Durchgänge 

Generell sollte sich der Bieter vor Angebotsabgabe durch eigene Ortsbegehungen ein umfassendes Bild von 

den Baustellenverhältnissen und den auszuführenden Arbeiten machen, um geeignete Geräte, Stoffe und Tech-

nologien auswählen zu können. 

 

3.3 Wasserhaltung 

Wasserhaltung 

Im Bereich der Rohrgräben ist nicht mit Grundwasser zu rechnen. Schichtenwasser und Oberflächenwasser ist 

mit einer offenen Wasserhaltung abzupumpen. Die Einleitung gesammelten Wassers hat in den unter Punkt 2.6 

benannten Vorfluter zu erfolgen. Die Einleitstelle ist so herzustellen, dass keine Erosion erfolgt. Mit Zement 

verschmutztes Wasser darf nicht in die Vorflut gelangen.  

Bauzeitlicher Hochwasserschutz 

Die Baumaßnahme liegt im ausgewiesenen Überflutungsbereich der Freiberger Mulde. Regelungen hierzu ent-

hält der HWS-Maßnahmeplan. 

 

3.4 Baubehelfe 

Für die Bauausführung sind keine Baubehelfe erforderlich. 
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3.5 Stoffe, Bauteile 

Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten für den Einsatz von Stoffen und Bauteilen folgende Regelungen: 

▪ Alle durch die Eigenart der zur Verwendung vorgesehenen Baustoffe zu erwartenden Schwierigkeiten 

sind im Angebot zu berücksichtigen. 

▪ Das Liefern sowie das Abladen und ggf. das Lagern der Stoffe und Materialien auf der Baustelle sind in 

die Einheitspreise einzukalkulieren. 

▪ Alle Stoffe und Materialien müssen ungebraucht sein. 

▪ Es dürfen nur Stoffe und Materialien verwendet werden, die den geltenden DIN-Normen, Zusätzlichen 

Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien bzw. Vorschriften entsprechen und einer Güteüber-

wachung unterliegen. 

▪ Für sämtliche Baustoffe sind vier Wochen vor Einbau Zulassungen/Eignungsprüfungen vorzulegen. Für 

RC-Materialien bedarf es vor Einbau zusätzlich des Nachweises der Unbedenklichkeit. 

▪ Sollen andere Materialien als im LV vorgeschrieben verwendet werden, so ist deren Gleichwertigkeit zu 

belegen. Der Einbau bedarf der Zustimmung des AG. 

▪ Alle verwendeten Baustoffe und Baumaterialien, insbesondere Dichtungs- und Beschichtungsstoffe 

dürfen keine das Grundwasser gefährdenden Bestandteile enthalten. 

▪ Die Materialien sind nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu verwenden und dürfen nur in 

den Originalgebinden zum Einsatz kommen. 

▪ Der Einbau asbesthaltiger Baustoffe ist verboten. 

▪ Mit Bauteilen, Stoffen und dgl., die nur vorübergehend abzubauen oder zu versetzen bzw. verlegen 

sind (z. B. Grundstückseinfriedungen, Maste, Schilder, Kabel, Leitungen, Oberboden) ist sorgsam umzu-

gehen, dass eine Neubeschaffung vermieden wird. Eine Vergütung für Neumaterial erfolgt nur, wenn 

sie im LV vorgesehen ist. Die Beweislast, dass ggf. bestimmte Teile nicht wiederverwendet werden 

konnten, trägt der AN. 

Die erforderliche Baustoffgüte ist im LV angegeben. 

 

3.6 Abfälle 

Grundsätzlich sind alle schadstofffreien Abfallmaterialien (Bauschutt, Baustellenabfälle, Straßenaufbruch und 

andere Abbruchmaterialien) schon am Anfallort in verwertbaren Fraktionen getrennt zu erfassen (Vermi-

schungs- und Verdünnungsverbot) und ordnungsgemäß getrennt zu verwerten bzw. der Verwertung zuzufüh-

ren (Wiederaufbereitung, Recycling). 

Schadstoffbelastete Materialien sind von anfallenden sonstigen Materialien getrennt zu halten und umweltge-

recht und ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu deponieren. 

Bei der Verwertung, Ablagerung und Entsorgung von Abfällen hat der AN die einschlägigen Rechtsvorschriften 

(Planungs-, Bau-, Wasser-, Naturschutz- und Abfallrecht) eigenverantwortlich zu beachten. 
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3.7 Winterbau 

In Anbetracht der vertraglich vereinbarten Bauzeit ist mit keinen Maßnahmen des Winterbaus zu rechnen. 

Davon unabhängig sind alle Bauarbeiten zunächst grundsätzlich bis zu den Witterungsgrenzwerten durchzu-

führen, die in den jeweils gültigen Normen oder Herstellungsrichtlinien angegeben sind. Bei Zweifeln oder 

Unklarheiten hat sich der AN mit dem AG abzustimmen. 

 

3.8 Beweissicherung 

Vor Baubeginn ist eine Beweissicherung (Dokumentation, Einmessung, Sicherung) an Gebäuden und Anlagen, 

Verkehrswegen, Gewässern und ggf. weiteren Objekten gemäß LV durchzuführen. Dazu hat der AN die dinglich 

Berechtigten, ggf. auch Pächter oder Mieter sowie die zuständigen Behörden vor dem jeweiligen Termin recht-

zeitig schriftlich zu benachrichtigen, über die Zwecke des Beweissicherungsverfahrens zu unterrichten und das 

schriftliche Einverständnis der Betroffenen einzuholen. Die Kontaktdaten können beim AG oder Ingenieurbüro 

angefordert werden. Das Betreten fremder Grundstücke und das dortige Anbringen von Marken u. ä. sind nur 

mit Zustimmung des dinglich Berechtigten – und je nach Lage auch des Pächters oder Mieters – zulässig. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme erfolgt eine Endkontrolle und Dokumentation des Zustandes in Abstim-

mung mit den o. g. Beteiligten und Festlegung der evtl. zu treffenden Maßnahmen. An den AG ist eine von 

allen Beteiligten (Eigentümer, Pächter bzw. Bewirtschafter) unterzeichnete Freistellungserklärung (Entlastungs-

zeugnis) zu übergeben. Ohne vorliegende Freistellungserklärung erfolgen keine Abnahme und keine Auszah-

lung der Schlussrechnung. Festgestellte Schäden, welche keine Vorschäden darstellen, sind vom AN auf seine 

Kosten zu beseitigen. 

 

3.9 Sicherungsmaßnahmen 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass während der Baumaßnahme 

▪ die staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerke zum Arbeitsschutz eingehalten werden 

▪ die Verkehrssicherung unter Berücksichtigung der StVO, VAO und RSA erfolgt 

▪ alle Forderungen aus einschlägigen Bestimmungen, insbesondere aus RiStWag und DVGW W 101 ein-

gehalten werden 

▪ alle Forderungen aus einschlägigen Bestimmungen, insbesondere aus WHG bzw. SächsWG bei den Ar-

beiten in Überschwemmungsgebieten eingehalten werden 

▪ alle Forderungen aus einschlägigen Bestimmungen, insbesondere aus Merkblatt Baulärm, BImSchG 

und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen einge-

halten werden 

▪ alle im Bereich der Baustelle vorhandenen Vermessungspunkte bzw. amtlichen Festpunkte, Grenzsteine 

usw. erhalten bleiben … ggf. durch bauzeitliche Übergangsmessungen und Sicherung; werden solche 

Objekte im Zuge der Bauarbeiten verändert, entfernt oder beschädigt, so hat der AN die jeweils zu-

ständige amtliche Stelle zu benachrichtigen. Die Kosten für Wiederherstellung trägt der AN 
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3.10 Belastungsannahmen (Brückenbau) 

entfällt 

 

3.11 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren 

Vermessungsleistungen 

Für die Bestandsdokumentation sind fortlaufend Messungen durchzuführen. Dies gilt insbesondere für zu 

überbauende Elemente. Zu den Messungen gehört die Protokollierung und Erstellung von Einmess- und Ab-

steckskizzen, die dem AG vollständig zu übergeben sind. 

 

Aufmaßverfahren 

Aufmaße dürfen nur festgestellte Maße enthalten. Berechnungen, die sich als falsch erweisen, werden nicht 

anerkannt. 

Auf den Aufmaßblättern sind mindestens folgende Angaben erforderlich: 

▪ AN 

▪ AG 

▪ lfd. Nummer des Aufmaßblattes 

▪ Bezeichnung der Bauleistung 

▪ Ordnungszahl. 

Auf einem Aufmaßblatt sind nur Leistungen gleicher Ordnungszahl aufzulisten. 

Aus den Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar hervor-

gehen. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen, Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und 

Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbeträge in € sind auf volle Cent zu runden. 

Bei Baustoffen, deren Zugabe in einer bestimmten Menge gefordert wird, aber nicht nach Gewicht abgerechnet 

wird, wird ein Verwendungsnachweis anhand von Liefer- und Wiegescheinen verlangt, die von der örtlichen 

Bauüberwachung gegengezeichnet werden müssen. 

Bei Lieferscheinnachweisen verbleibt nach deren Anerkennung durch die örtliche Bauüberwachung vorab eine 

Ausfertigung bei der örtlichen Bauüberwachung. Die Originallieferscheine sind geordnet und aufgelistet mit 

der Schlussrechnung vorzulegen. Nicht unterzeichnete Lieferscheine werden nicht anerkannt. 

Gewichtsnachweise sind durch Wiegebescheinigungen zu belegen, bei denen das Gewicht durch geeichte 

Waagen festgestellt und maschinell eingetragen wird (Leer- und Gesamtgewicht). Für die Umrechnung von 

Gewicht in Volumen werden die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Umrechnungs- und Verdichtungsfak-

toren verbindlich festgelegt, sofern die Eignungsprüfungen der Lieferwerke keine anderen Werte ergeben. Für 

wiederverwendete und entsorgte Materialien gelten die im Baugrundgutachten angegebenen Wichten. 
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Tab. 2: Umrechnungs- und Verdichtungsfaktoren 

Materialbezeichnung Dichte – unverdichtet 

[t/m³] 

Dichte – verdichtet 

[t/m³] 

Verdichtungsfaktor 

Oberboden 1,50 1,75 1,17 

Sand 0/2 1,60 1,84 1,15 

Kiessand 0/4 1,60 1,84 1,15 

Kiessand 0/8 1,60 1,84 1,15 

Kiessand 0/16 1,70 2,04 1,20 

Kiessand 0/32 1,80 2,30 1,28 

Kiessand 0/56 1,80 2,30 1,28 

Kiessand 0/63 1,80 2,30 1,28 

Wandkies 0/X 1,80 2,30 1,28 

Kies 7/32 1,70 - - 

Kies 16/32 1,60 1,76 1,10 

Brechsand 0/2 1,45 1,66 1,15 

Brechsand-Splitt-Gemische 0/8 bis 0/32 1,72 2,15 1,25 

Splitt 2/8 1,70 - - 

Splitt 8/16 1,45 1,60 1,10 

Splitt 16/32 1,45 1,60 1,10 

Mineralgemisch 0/45 1,80 2,30 1,28 

Mineralgemisch 0/56 1,80 2,30 1,28 

Schotter 0/56 1,60 2,05 1,28 

Schotter 0/200 1,40 1,72 1,23 

Schotter 22/56 1,45 1,67 1,15 

Grobschotter 32/45 1,52 1,75 1,15 

Grobschotter 56/120 und 80/X 1,45 1,60 1,10 

Grobschotter 56/80 1,45 1,67 1,15 

Schüttpacke 0/200 1,50 1,65 1,10 

Felsbruch 0/400 1,60 2,00 1,25 

Siebschutt 1,80 2,08 1,16 

Gewässersediment    

 

3.12 Prüfungen und Nachweise 

Für die eingesetzten Baustoffe ist in Verantwortung des AN eine ständige Qualitätskontrolle entsprechend den 

einschlägigen Bestimmungen (u. a. DIN-Normen, ZTV, Richtlinien) notwendig. Dort sind auch die weiteren, im 

Einzelnen erforderlichen Qualitätsprüfungen, die vom AN durchzuführen sind, dargelegt. 
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Eignungsprüfungen 

Eignungsprüfungen sind für alle zur Verwendung kommenden Baustoffe gemäß ZTV durchzuführen. Die Er-

gebnisse sind in geeigneter, übersichtlicher Form zu erfassen, aufzutragen und dem AG zu übergeben. Die 

Nachweiskosten trägt der AN. 

 

Eigenüberwachungen 

Die Prüfungen sind in Anwesenheit eines Beauftragten des AG durchzuführen. Der AN hat die Eigenüberwa-

chung nach den betreffenden ZTV auszuführen. Die Ergebnisse sind in geeigneter Weise zu erfassen, aufzutra-

gen und dem AG zu übergeben. Die Nachweiskosten trägt der AN. 

 

Kontrollprüfungen 

Die vom AG vorgeschriebenen Kontrollprüfungen ersetzen nicht den Gütenachweis des AN. 

 

Kontrollprüfungen des AG 

Der AG behält sich bei allen Leistungen das Recht vor, eigene Kontrollprüfungen durchzuführen. Bei Nichter-

reichen der erforderlichen Werte trägt der AN die Kosten, sonst der AG. 
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4 Ausführungsunterlagen 

4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 

Alle Planungsunterlagen beziehen sich auf das Lagesystem ETRS_UTM33 und das Höhensystem DHHN92. 

Zur Angebotserarbeitung erhält der Bieter folgende Unterlagen: 

▪ Leistungsbeschreibung (LV und Baubeschreibung) 

▪ Baugrundgutachten 

▪ Entwurf HWS-Maßnahmeplan  

▪ Ausführungspläne der Objektplanung 

Nach Zuschlagserteilung erhält der AN zusätzlich folgende Unterlagen: 

▪ Bestandsvermessung sowie Absteckung und Dokumentation der Hauptachsen 

 

4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen 

Die technologische Bearbeitung für das Bauvorhaben ist durch den AN zu erbringen. Dazu zählen: 

▪ Verkehrsrechtliche Anordnungen der zuständigen Behörden 

▪ Aufgrabungsgenehmigungen (Schachtscheine) der zuständigen Medienträger 

▪ Erläuterungen zum Bauablauf, ggf. Einsatz von Spezialgeräten 

▪ Bauzeiten und Terminpläne 

Unterlagen, die dem Vertrag und seinen Bestandteilen nicht entsprechen, gibt der AG ungenehmigt zurück. 

Der AN hat diese Unterlagen zu berichtigen oder zu ergänzen und neu einzureichen. Die hierdurch eintreten-

den Verzögerungen hat der AN mit allen sich ergebenden Folgen zu vertreten. Die aufgrund der Prüfung sowie 

infolge der Anpassung an Leistungen erforderlichen Korrekturen sind vom AN unentgeltlich vorzunehmen und 

bei der Ausführung zu beachten. 
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5 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden 

Unabhängig von den nachfolgend gekennzeichneten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Sonstigen Technischen Regelwerken gilt die VOB/C. 

 

5.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

Die nachfolgend gekennzeichneten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen werden Vertragsbestand-

teil. 

  ZTV 

  ZTV A-StB 12 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen 

  ZTV Asphalt-StB 07/13 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt 

  ZTV E-StB 17 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 

  ZTV Ew-StB 14 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau 

  ZTV Fug-StB 15 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen 

  ZTV Pflaster-StB 20 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Ein-

fassungen 

  ZTV-SA 97/01 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 

  ZTV SoB-StB 20 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schichten ohne Bindemittel 

  ZTV Verm-StB 01 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau 

 

5.2 Sonstige anzuwendende Technische Regelwerke 

Die nachfolgend gekennzeichneten Sonstigen Technischen Regelwerke werden Vertragsbestandteil. 

  Sonstiges Technisches Regelwerk 

  RuVA-StB 01 

Richtlinien für die umweltverträgliche Verwendung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die 

Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau, 2005 

 


